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An  

die Bundestagsfraktionen sowie  

die Mitglieder des Umweltausschusses im Bundestag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wasser- und naturschutzrechtlicher 

Vorschriften zur Untersagung und zur Risikominimierung bei den Verfahren der 

Fracking-Technologie  

 
 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter,  

 

die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. begrüßt als Interessenvertreterin der 

Betriebe, Unternehmen und Verbände aus der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und 

des Gewässermanagements, die in öffentlicher Hand sind, dass nach der Zielsetzung der 

Gesetzentwürfe die allgemeinen Grundsätze für die Gewässerbewirtschaftung für bestehende 

oder künftige Nutzungsmöglichkeiten, insbesondere für die öffentliche Wasserversorgung 

erhalten werden sollen.  

 

Wir begrüßen auch, dass in dem nun von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf einige 

Forderungen von uns und anderen wasserwirtschaftlichen Verbänden berücksichtigt wurden. 

Um dem Vorsorgeprinzip und dem wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatz wirksam gerecht zu 

werden, halten wir die Regelungen jedoch noch nicht für ausreichend. Denn nach diesem 

Prinzip sind Maßnahmen zu unterlassen, die potenziell Schäden hervorrufen können, selbst 

wenn die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts niedrig oder das Risikopotenzial noch 

unbekannt ist. 

 

Sofern das Vorsorgeprinzip nicht ausreichend Berücksichtigung findet, entsteht ein 

Zielkonflikt zwischen den im Gesetzentwurf vorgesehen Regelungen und der 

Wasserrahmenrichtlinie sowie der diese ergänzenden Tochterrichtlinien. Nach der 

Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) und den in § 6 WHG festgelegten Zielen der 

Gewässerbewirtschaftung ist das Verschlechterungsverbot für den Gewässerzustand 

einzuhalten. Außerdem soll in den Bewirtschaftungszyklen für die Gewässer durch 

Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme in den EU-Mitgliedsstaaten ein guter 

Zustand aller Gewässer erreicht werden und ein langfristiger Schutz der vorhandenen 

Ressourcen erfolgen.  
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Die für uns wesentlichsten Forderungen sind weiterhin: 

Zu § 13 a Abs. 1 Geschützte Gebiete  

 Der Ausschluss von Fracking muss für die gesamten Einzugsgebiete zu den geschützten 

Gebieten nach Satz 1 Nr. 2 a bis e gelten, damit insbesondere Gewässerbelastungen 

durch waagerechte Bohrungen und geologische Verwerfungen ausgeschlossen werden 

können. Somit muss eine ausreichende Schutzzone vorhanden sein, mit der sichergestellt 

werden kann, dass nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit nicht zu 

besorgen sind. Dieser wasserrechtliche Besorgnisgrundsatz sollte an dieser Stelle 

ausdrücklich im Gesetzestext verankert werden. 

 

 Für die nicht geschützten Gebiete müssen beim Auftreten von Gewässerschäden auch 

vorläufige Anordnungen und behördliche Verbote nach § 52 WHG zum Schutz dieser 

Gewässer vor Fracking-Maßnahmen wie in Wasserschutzgebieten getroffen werden 

können. 
 

 Für künftige Nutzungskonflikte, wenn die Wassernutzung im Interesse der Allgemeinheit 

ausgeweitet werden müsste, muss der Wasserversorgung ein Vorrang eingeräumt 

werden. Dies gilt insbesondere für Vorbehaltsgebiete nach § 8 Abs. 7 S. 1 Nr. 2 ROG und 

für Vorranggebiete der Trinkwasserversorgung. 
 

Zu § 13 a Abs. 2 Erprobungsmaßnahmen 

 Auch für Erprobungsmaßnahmen muss umfassend sichergestellt werden, dass keine 

wasser-, umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffe entstehen und freigesetzt werden. 
 

 Erprobungsmaßnahmen nur von staatlichen Stellen. Wenn dies nicht so geregelt wird, 

muss ausdrücklich geregelt werden, dass durch Erprobungsmaßnahmen kein 

Vertrauensschutz für die Vorhabenträger im Hinblick auf die kommerzielle Nutzung 

entsteht. 
 

 Das Ausmaß, der Umfang, die Finanzierung der Maßnahmen und die Haftung durch die 

Vorhabenträger bei Erprobungsmaßnahmen müssen vorab festgelegt werden. Es dürfen 

keine zusätzlichen Kosten für die Wasserwirtschaft durch dafür notwendig werdende 

Vorsorgemaßnahmen entstehen.  
 

Zu § 13 a Abs. 4 Nr. 1 und 2 Erteilung einer Erlaubnis  

 Nach dem Besorgnisgrundsatz müssen nachteilige Veränderungen der 

Wasserbeschaffenheit sowohl bei den Erprobungsmaßnahmen als auch in den übrigen 

Fällen ausgeschlossen werden. Deshalb sollten die Punkte 1. und 2. (Entwurf) in einem 

Satz zusammengefasst werden und die Worte „schwach wassergefährdend eingestuft“ 

gestrichen werden. 
 

 In einem neuen Satz 2 ist zu regeln, dass eine Erlaubnis nur erteilt werden darf, wenn die 

in § 9 Absatz 2 Nr. 3 und 4 WHG genannten Maßnahmen für alle Gewässer nicht zu einer 

Verschlechterung des Gewässerzustandes führen.  
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Begründung: Es muss ausgeschlossen werden, dass die zuständigen Behörden und alle an 

der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Beteiligten in einen Zielkonflikt geraten. Durch 

die Auswirkungen von Frackingmaßnahmen darf nicht die Situation eintreten, dass die 

Verwirklichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, sowohl eine Verschlechterung des 

Zustandes der Gewässer zu vermeiden und spätestens bis 2027 eine guten Zustand aller 

Gewässer zu erreichen, unterlaufen werden. 

 

 Sofern nach den Erkenntnissen aus den Erprobungsmaßnahmen schädliche Auswirkungen 

der Fracking-Technologie erkennbar sind, müssen Erlaubnisse in den übrigen Fällen 

zurückgenommen werden können. 

 

Zu § 13 a Abs. 5 (in Verbindung mit § 22c ABBergV) Umgang mit Rückfluss und 

Lagerstättenwasser 

Wir begrüßen, dass die untertägige Einbringung von Lagerstättenwasser nur unter 

bestimmten Voraussetzungen zulässig sein soll und nicht unter Tage eingebrachtes 

Lagerstättenwasser als Abfall zu entsorgen oder als Abwasser zu beseitigen ist.  

 

 Wir kritisieren jedoch, dass Lagerstättenwasser, auch nach Aufbereitung, noch 0,1 

Prozent wassergefährdende Stoffe enthalten darf. Auch wenn nach den vorgesehenen 

Regelungen der Eindruck entsteht, dass damit einer Gefährdung der Wasserressourcen 

und der Trinkwassergewinnung vorgebeugt würde, sehen wir darin keinen 

weitergehenden Schutz. 

 
Zu § 13 a Abs. 6 Expertenkommission  

 Dieser Absatz sollte gestrichen werden. Eine Expertenkommission ist nicht 

einzusetzen.  

 

Eine Expertenkommission wird das Verfahren zur Erteilung einer Erlaubnis beeinflussen. 

Das ist im verwaltungsrechtlichen Sinne problematisch. Der Gesetzgeber verschiebt mit 

diesen Verfahren seine Verantwortung. 

 

Expertenkommissionen sind in der Vorbereitung von Gesetzen hingegen sinnvoll. Die 

Entscheidung über die Zulassung von Fracking muss jedoch der Gesetzgeber selbst 

treffen und mit gesetzlichen Regelungen die zuständigen Behörden in die Lage versetzen, 

Entscheidungen in der Anwendung der Gesetze zu treffen.  

 
Sollte auf die Einsetzung einer Expertenkommission nicht verzichtet werden, fordern wir 

als Voraussetzung für eine Empfehlung die Einstimmigkeit.  

 

Weitere Regelungen: 

 

 Weiterhin fordern wir für derzeit bereits begonnene Fracking-Vorhaben völlige 

Transparenz und eine unverzügliche Nachholung der Beteiligung der Wasserbehörden, der 

Wasserversorger und der Kommunen. 

 
 Die AöW fordert eine Pflicht zur Nachholung einer UVP für bereits erteilte Zulassungen. 
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 Wir kritisieren die neu vorgesehene Regelung in Satz 2 des § 104a WHG, nach der eine 

Ausnahme für die untertägige Ablagerung von Lagerstättenwasser durch 

Rechtsverordnung in Wasserschutzgebieten III möglich wird. Wir lehnen dies ab. 

 

Wir hoffen, dass Sie unsere Forderungen im Interesse der derzeit bestehenden oder 

künftigen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen berücksichtigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Christa Hecht  

Geschäftsführerin 

 

  

 
 

 
 
 
Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. (AöW) 
 
Die AöW ist die Interessenvertretung der öffentlichen Wasserwirtschaft in Deutschland. Zweck des Vereins ist die 
Förderung der öffentlichen Wasserwirtschaft durch die Bündelung der Interessen und Kompetenzen der 
kommunalen und verbandlichen Wasserwirtschaft.  
 
AöW-Mitglieder sind Einrichtungen und Unternehmen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, die ihre 
Leistungen selbst oder durch verselbstständigte Einrichtungen erbringen und vollständig in öffentlicher Hand sind. 
Ebenso sind Wasser- und Bodenverbände sowie wasserwirtschaftliche Zweckverbände und deren 
Zusammenschlüsse in der AöW organisiert. Allein über den Deutschen Bund der verbandlichen Wasserwirtschaft 
(DBVW) sind über 2000 wasserwirtschaftliche Verbände in der AöW vertreten. Außerdem sind Personen, die den 
Zweck und die Ziele der AöW unterstützen sowie solche Interessenverbände und Initiativen, Mitglied in der AöW. 

 

 


